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Feuersichere Verglasungen.
S ehr häufi
 tritt an den Bauausführenden die Aufgabe heran,feuersichere, d. h. dem feuer längere Zeit standhaJtende
und gleichzeitig durchsichtige Konstruktionen herzustellen. So
wird z. B. auf Grund des @ 38 1 der Berliner Bauordnung von
der Behörde eine feuersichere Herstellung der von den Treppen
häusern nach den Betriebs
 und Geschäftsräumen führenden
Türen verlangt, gleichzeitig ist es aber erwünscht, daß die
Treppe leicht auffindbar ist und von Innen gesehen werden
kann. Dies kann nur durch Einsetzen feuersicherer Glasfü!1un
gen erreicht werden, welche dem feuer einen ähnlichen Wider
stand entgegensetzen müssen wie die undurchsichtigen, feuer
sicher hergestellten Türflächen. Dasselbe gilt von Fahrstuhl.
türen, bei welchen auch ein Erkennen des jeweiligen Standes
des Fahrkorbes erwünscht ist, In Rücksicht auf die Feuer
sicherheit aber eine feuersichere Herstellung der Türen ver.
langt werden muß. Nach den an den Waren.. und Geschäfts.
häusern zu stenenden besonderen Anforderungen vom 2. No
vember 1907 können in feuerfesten und feuersicheren Wänden
Fenster
 und T::iröffnungen mit feuersicherem Glase verschlossen
werden, sofern ihre Größe 1/10 der Wandfläche, in der sie an.
gebracht sind, nicht übersteigt. Auch hinter Brüstungen an
Lichthöfen können feuersIchere Verglasungen angebracht wer..
den, wodurch der Vorteil erwächst, daß brennbare Waren in
größerer Nähe der Brüstungen aufgestelIt werden können. Das
Verwendungsgebiet der feuersicheren Verglasungen ist demnach
ein ziemlich ausgedehntes. Die verschieden, bisher als feuer
sicher genehmigten Verglasungsarten sind nachstehend kurz
angegeben.

1. Drahtglas der AktiengeseJlschaft für Glasindustrie \'or
mals Siemens in Dresden. Dasselbe besteht aus mindestens
5 mm starkem Hartglase, . in welches ein Drahtgeflecht mit
quadratischen Maschen mit verschiedenen Drahtstärl{en und
Maschenweiten bei noch weichem Zustande des Glases ein
gewalzt ist. Das Aussehen des Glases ist wenig ansprechend,
da das Drahtgewebe beim Einwalzen sich leicht verschiebt,
daher Unregelmäßigkeiten in der Lagerung nicht zu vermeiden
sind. Außerdem setzen sich an den Drähten Luftblasen an,
we!che recht störend sind. Die Glasoberflächen sind unregel
mäßig. Erst in neuerer Zeit ist die Firma dazu übergegangen,
die Oberflächen zu polieren, wodurch eine erhebliche Ver
besserung im Aussehen erreicht ist. Die Widerstandsfähigkeit
im Feuer ist nach allen gemachten Erfahrungen eine recht
bedeutende, sofern die Scheiben nicht in Kitt, sondern zwischen
starken, miteinander verschraubten Eisenrahmen versetzt sind
und für die Ausdehnung des Glases der erforderliche Spiel
raum gelassen ist. Auch eine plötzliche Abkühiung erhitzter
Scheiben durch das Löschwasser führt nicht Z11 einer vol1
ständigen Zerstörung der Scheiben, sie behalten vielmehr trotz
eintretender zahlloser Risse ihren Zu'sammenhang. Eine voll
ständige Zerstörung der Scheiben erfolgt, sofern sie, wie oben
angegeben, eingesetzt sind, nur bei den hohen Hitzgraden,- bei
\veIchen das Glas zu schmelzen anfängt. Das DrahtgJas hat
außer der feuerbeständigkelt noch den Vorzug, daß es einer
iiußeren Beschädigung durch Stoß und Schlag großen Wider
stand entgegensetzt Es wird daher gern zur Herstellung von
Glasoberlichtern verwendet zumat es auch noch das sonst auf
Grund des 
 124 der Be:liner Bauordnung geforderte Draht
netz unter derartigen Oberlichtern entbehrlich macht. In Brand
mauern ist es- nur" bei einer Größe von nicht über 500 qcm
und einer Stärke von 1 cm zulässig.

2. Galvanoverglasung der Stern-PrismengeseHschaft BerUn.
Die Galvanoscheiben bestehen aus einer Anzahl kleinerer.
10: 10 cm großer, 3mm starker Scheibchen, welche durch
nachstehendes Verfahren Zu einer Tafel verbunden werden.
Die einzelnen Scheibchen werden an den Rändern mit einer
Amaigamlegierung bestrichen, dann zusammengesetzt und in
ein saures Kupferbad zur Galvanisierung gebracht. Das Kupfer
schlägt sich auf der Amalgam!egierung nieder und umfaßt die
Scheiben an den Rändern klauenartig. Die fertigen Scheiben
werden mit 5 mrn Spielraum in Eisenrahmen eingesetzt. Das
Aussehen der GalvanovergJasung ist bedeutend besser als das
des Drahtglases. Auch lassen sich be!iebige Muslerungen und
farbenwirkungen erzielen, ähnlich wie bei einer Bleiverg!asung.
Nach den Ergebnissen Jer Untersuchungen im Materialprüfungs
amte widerstand das Glas 39 Minuten der Einwirkung eines
feuers von mehr als 1000 Grad. Erst nach 43 Minuten konn
ten Flammen hindurchschlagen. Dies Prüfungsergebnis ist
wohl mit darauf zurückzuführen. daß e!ektrolytlsch erzeugtes
Kupfer wegen seiner vollständigen Reinheit einen etwas
höheren Schmelzpunkt hat, als gewöhnliches i1üttenmännj
c:h
gewonnenes Kupfer. Das Glas wird in Berlin zum Verschluß
kleiner Öffnungen in feuerfesten oder feuersicheren \Vänden
und Türen unter folgenden Bedingungen zugelassen: Die ein.
zeinen Glasscheibchen dürfen höchstens 10: 10 cm groß und
müssen mindestens 3 mm dick sein; sie sind durch ein gal
vanisch erzeugtes Kupfergerüst miteinander zu verbinden. Die
ganzen Tafeln dürfen eine Fläche von 1000 qcm nicht iiber
scbreiten, sie sind entweder einzumauern oder in eiserne
Rahmen mit 5 mm Spielraum eir1zusetzen. Größere Glas.
flächen können nur in Einzelfällen zugelassen werden. In
Brandmauern können die Glastafeln nicht Verwendung fir:den,
da die Bauordnuug ausdrücklich 1 cm starkes Glas vorschreibt

3. Luxferprismen. und Elektroglas des Deutschen Luxfer
pIismen
Syndikats, BerUn. Dieser Gesellschaft sind drei Aus.
führungen genehmigt:

a) Tafeln aus sogenannten Luxferprismen, zusammengesetzt
aus etwa "6 mm dicken Scheiben von etwa ! 0 : 1 0
bezw 8: S cm Größe;

b) Tafeln aus Elektroglas, zusammengesetzt ans etwa 6
bezw. "3 mm dicken Scheiben von etwa 10: 10 und
8 : 8 bezw. 8 : 7 cm Größe;

c) eine Tafe! aus etwa 2 cm dickeh sog. Glasf1iesenplatten
von etwa 18 ; 8 cm Größe.

Die unter a) und c) angeführten Scheiben sind auf einer
Seite prismenartig gerippt bezw. gemustert, diejenigen zu b)
auf beiden Seiten glatt. Die Herstellung der Tafeln <1'1 bis c)
erfolgt derartig, daß zunächst die einzelnen Scheiben mit dÜnnen
Kupferstreifen in den Fugen zu größeren Tafe!n Ztlsammenge
fügt werden. Die Kreuzungsstellen der Kupferstreifen \verden
schwacJl verlötet. Um den zunächst lose in der Kupferfassung
sitzenden Scheiben größeren Halt zu geben, wird die Tafel in
ein Kupferbad gebracht, aus welchem Kupfer mittels des
elektFischen Stromes auf die Kupferstreifen niedergeschlagen
wird. Das ausgefäHte Kupfer £chmiegt sich an das Glas voll
ständig an und macht das Herausfallen der Scheiben un,
möglich. Siimt!iche aus den einzelnen Scheiben
us.ammen.
gesetzte Tafeln müs::en in eisernen Rahmen derartig befestigt
werden, daß sie sich nach allen Seiten hin ausdehnen können.
Ein vom Materialprüfungs<lmte vorgenommener ßr,a!ldversuch
mit Luxferprismen und ElektrogJas hatte folgendes Ergebnis.
Nach 50 Minuten Brennzeit, während weIcher sich eine Hitze
von 750 bis 900 Grad entwickelte, hatten die TafeJn, abgesehen

(fortsetzung Sehe 2M.)
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V011 Ausbauchungen und dem Herausschmelzen einiger weniger
Glasscheiben, l.;eine wesentlichen Veränderungen erlitten. Durch
das Bespritzen mit Wasser wnrden die einzelnen Scheiben in
folge zahlreicher sich kreuzender Hisse undurchsichttg, hafteten
jedoch bei sämtlichen Tafeln noch fest an den Kupferfassungen.
Auf Grund dieser Ergebnisse wurden die genannten drei Ver
glassungsarten behördlicherseits zum VerschJuß kleiner Öffnun
gen in feuerfesten Wänden, Treppenhäusern, Lichtschachten
us\\'o allgemein zugelassen, ohne daß ein besonderes Grenzmaß
für die Größe der zuzulassenden kleinen Öffnungen festgesetzt
wurde.

4. E!ektrolitglas der Fabrik für EJektro!it Verg!asung, Berlin.
Die Elektrolitglastafeln bestehen aus 7 ; 7 cm großen, 4 mm
starken Scheiben. Dieselben werden untereinander durch
formleisten aus I\upferblech eingefaßt. An den Kreuzungs
stellen \\o'erden die Kupferleisten auf galvanisctem Wege mit
einander verb linden. Naeh einstündiger Brennzeit, während
welcher sich bei einern im Materialprüfungsamte vorgenommen
Brandversuche Hitzegrade von 850 bis 950 Grad entwickelten,
wiesen die Scheiben außer Sprüngen in allen Scheiben keine
\veiteren Zerslörungserscheinungen auf. Beim Bespritzen mit
Wasser wurden die Scheiben netzrissig, blieben aber 'fest in
der Kupferfassung sitzen. Die Elektrolitverglasung ist behörd
licherseits in demselben Umfange zugelassen wie das Elektro
glas, nur dürfen die Größen der einzelnen Scheibchen nicht
über 7: 7 cm hinausgehen. Die Verwendung des Elektro
gIases als Schutz gegen StichfJammen, als feuersichere Ab
.chlußwände hinter Schaufenstern, sowie zum Verschluß größerer
Offnungen wird nur ausnahmsweise gestattet.

Weitere Verglasungen. sind bisher in BerJin als feuersicher
nicht zugelassen. Die Verwendung von Glasbausteinen, z. B.
falkonier, in größeren Flächen als 500 qem in Brandmauern,
wird auch dann nicht gestattet, wenn sie mit Drahteinlage
versehen sind. Zur Herstellun  von feuersicheren Abschlüssen
im Inneren finden Glasbausteine naturgemäß keine Verwendung.
Neben dem Siemensdrahtglase hat noch das Schalker Draht
glas aus Schalke in Westfa!en eine gewisse Verbreitung ge
funden. Dasselbe besitzt ein Drahtgewebe mit sechseckigen
Maschen und ist etwas lichtdurch!ässiger als das Siemensglas,
sol1 aber leichter zu Sprüngen neigen. Die elektrolytisch ge
faßten feuersicheren Verglassungen weisen den NachteiJ auf,
daß durch Stoß zerbrochene Scheibchen nicht ersetzt werden
können, vielmehr die ganze Tafel ausgewechselt werden muß,
was bei dem hohen Preise des Glases ziemliche Kosten ver
ursacht. Trotz dieses Mangels hat sich das elektrolytisch her
gestellte Glas immer mehr eingebÜrgert und wird hauptsäch
lich in griJl eren Geschäftshäusern zum feuersicheren Abschluß
von Zwischentreppen, zur Herstellung von feuerschutzstreifen
an den Dec!{en, zur Biidung von Sturzen an den Fenstern us\\'o
wegen seines guten Aussehens gem verwendet. obwohl seine
Haltbarkeit im Feuer der des Drahtglases nachsteht.

Berlin. Wen d t, Königlicher Bauinspektor.
):! i1 IJ

Ein Straßenzug.
Architekt Kar I Erb s in Breslau.

(Abbildungen Seite 262 und 263.)

E s  andelt si h . hie  um eine Gruppe von kleine'n Einfamilienhäusern, dIe m emer Straßenflucht zu errichten sind.
U.m eine gesundheitlich mägJichst einwandfreie Bebauung

zu erzIelen, wurden beim Entwurf der Grundrisse die beiden
Endhäuser freigestellt, womit das Hindurchziehen der frischen
Luft durch die Gärten sämtlicher Häuser erleichtert wird. Die
fünf mittleren Gebäude sind zu einer geschlos enen Gruppe
von zwei Doppelhäusern und einem größeren Mittelbau ein
heitlich zusammengezogen.

Die Raumeinteilung .,der einzelnen Häuschen ist aus den
Gru driss_en I icht zu ersehen. Die Erdgeschosse enthalten je
zwei - 1m M!ttelhaus drei - Wohnzimmer, Küche mit Speise
kammer und Abort. In den Dachgeschossen sind die Schlaf
zimmtr zwei bis vier) untergebracht.

Im sind die Häuschen in schlichtester Weise be
handelt und der ganze Straßenzug zeigt in angenehmer, ruhiger
Abwechselung ein zeitgemäß angelegtes Straßenbild.

Verschiedeneso

\I erbands , V ereins  usw. Anuelegenheiten.
Oanzig. In den Tagen vom 21. bis 23. Juni findet in

Danzig eine Wanderversammlung der Tiefbauberufsgenossen
schaft st<ltt. Es hat sich unter dem Vorsitze des Herrn
Ignaz Köhler-Zoppot ein Festausschuß für die in Aussicht
genommenen Veranstaltungen gebildet.

Rechtswesen.
rd. Einfriedigung der Grundstücke im Zuge der

Baulinie. Auf Grund des   366 Nr. 10 des Strafgesetzbuches,
wonach die Polizeibehörde im Interesse der Erhaltung der
Sicherheit, Bequemlichkeit, Reinlichkeit und Ruhe auf den
öffentlichen Wegen Verordnungen treffen durfen, hatte eine
OrtspoJizeibehörde die Vorschritt erlassen, daß Grundstficke die
an öffentlichen bebauten Straßen oder dem al!gemeinen Verkehr
dienenden Wegen liegen, SOl}.eit sie nicht mit bis in die Bau
linie hineinrückenden Gebäuden besetzt sind, auf Verlangen der
Ortspolileibehörde im Zuge der Baulinie eingefriedigt werden
müssen. - In Gemäßheit dieser Vorschrift war ein Grund
besitzer aufgefordert worden, seinen an einer öffentlichen
Straße gelegenen Bauplatz einzufriedigen. Da er der Auffor
derung nicht nachkam. wurde gegen ihn ein Strafverfahren
ein elcitet, und wiewohl er geltend machte, die ortspolizeiliche
Vorschrift sei zu Unrecht erlas::.-en worden, weil auf Grund des
366 Ziffer 10 des Strafgesetzbuches keine "Leistung" ver
langt werden könne, und weil außerdem der genannte Gesetzes.
paragraph nur die Sicherheit und Reinlichkeit auf den öffent.
lichen Straßen treffe und daher nicht auf Grundstücke neben
solchen bezogen werden könne, wurde der Angeklagte den.
noch von den Vorinstanzen für schuldig befunden. - Zu einem
Freispruche dagegen gelangte das Bayerische Oberste Landes
gericht, bei welchem der Verurteilte Revision eingelegt hatte.
- Allerdings erteilt der @ 366 Ziffer 10 des Strafgesetzbuches
die Ermächtigung zum Erlasse von allgemeinen Polizei vor
schriften ZUr Erhaltung der Sicherheit, Bequem1ichkeit, Rein
lichkeit und Ruhe auf den öffentlichen Wegcn und Straßen 
so äußerte sich der Gerichtshof -, indessen steht die hier in
frage kommende ortspolizeiliche Vorschrift in gar keinem
inneren Zusammenhange mit der Erhaltung der Sicherheit, Be
quemlichkeit, Reinlichkeit oder Ruhe auf den ö.j:fentlichen Wegen
nnd Straßen. Dagegen legt die Bezugnahme auf die Baulinie
die Verm1.Jtung nahe, daß die Anordnung mehr solchen Zwecken
dienen soll, die in der Regel durch die Bauordnung angestrebt
werden. Es versteht sich aber keineswegs von selbst, daß das
Gesetz den Polizei behörden die Ermächtigung geben v..oUte, im
Interesse der Sicherheit und BequemJichkeit des Verkehrs, der
Reinlichkeit und Ruhe auf den Straßen den Anliegern weit
gehende und kostspielige Verpflichtungen aufzuerlegen, ohne
daß erkennbar wäre, wie dadurch diesen Zwecken gedient
werden kann. Unter diesen Umständen fehlt es der ortspolizei
lichen Vorschrift in ihrer allgemein gehaltenen Fassung an der
nötigen gesetzIichf'n Grundlage; es kann dahcr die auf sie ge
stützte VerurteiJung des Angeklagten nicht aufrecht erhalten
werden. (Entseh. des Bayer. Obersten Landger. v. 7. Nov. 09.)

Tarif  und Streikliewegungen.
K.attowitz. Der oberschlcsiscbe Arbeitgeberverband für

das Baugewerbe hielt am vergangenen Mittwoch in Beuthen
eine neue Beratung ab, um zu den Lohnforderungen der
Maurer und Zimmerer Stellung zu nehmen. Ebenso wurden
während der letzten Tage von dem Verbande christlicher Bau
handwerker, umfassend die Maurer, Zimmerer und Bauarbeiter
in G!eiwitz und Königshütte Versamm1ungen abgehalten, i
denen darüber beraten wurde, ob die Arbeiter sich mit einem
Stundenlohn von 40 Pf. zufrieden geben sollen. Bei der un
günstigen Lage des Baugewerbes wird es voraussichtlich zu
einem Ausstande nicht kommen.

Nake( Pos. Auf Veranlassung des Arbeitgeberbundes für
das Baugewerbe der Provinz Poseo wurde die Aussperrund
der hiesigen Maurer nach 4 wöchentlicher Dauer aUfgehobe
und die Einigungsvedlandlungen beel1det. Die Arbeit wird
na(;h Pfingsten wieder aufgenommen.


